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RS OGH 1969/9/24 5Ob241/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1969

Norm

EO §382 I

Rechtssatz

Nach § 382 EO kann nicht angeordnet werden, daß bestimmte Fahrnisse in der Verwahrung des Gerichtskommissärs

über den Zeitpunkt der Beendigung seiner Funktion, nämlich nach der Rechtskraft der Einantwortung, verbleiben.
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